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LANDESHAUPTSTADT
THURINGEN

Ortsteilrat Windischholzhausen

Aus der Sitzung des Ortsteilrates Windischholzhausen am 02.02.2026

(Beratung offentlich)

Gremium Ortsteilrat Windischholzhausen

Beschluss Nr.: 0146/26

Verwendung der Mittel aus der Vermietung von Rdumen im
Bezeichnung: Biirgerhaus entsprechend der Betreiber- und
Nutzungsordnung

Genaue Fassung:
Beschluss:

Entsprechend § 2 Abs. 2 Satz 2 der Betreiber- und Nutzungsordnung fiir die Vergabe und
Benutzung von Rdumen in Biirgerhdusern der Landeshauptstadt Erfurt vom 22. Juni 2016
werden die Mieteinnahmen fiir die Ausstattung und bauliche Unterhaltung des
Biirgerhauses gemaR § 8 Abs. 1 b der Ortsteilverfassung und unter Voraussetzung der
Bestatigung des Haushaltes verwendet.

Die geschdftsfiihrende Dienststelle, hier DO1 - Sachgebiet Ortsteilbetreuung, wird

beauftragt den Beschluss entsprechend § 2 Abs. 2 Satz 1 der Betreiber- und
Nutzungsordnung fiir die Vergabe und Benutzung von R3umen in Birgerhdusern der
Landeshauptstadt vom 22. Juni 2016 umzusetzen und erforderliche Absprachen mit den
Fachamtern zu fiihren.

Axel Hoppe Desiree Apel
Ortsteilburgermeister/in Schriftfihrer/in

Seite T von 2



Seite 2 von 2



	SMC_BM_TOOST
	Vorlage
	Betreff
	SMC_BM_GRZU
	Beschluß
	Zu

